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Also so haben mir das die "Fuzzis" auf den Ämtern zumindest gesagt!!!

Wenn du allerdings nch nicht durch dein 2.Staatsexamen gefallen bist sieht es anders aus.
Dann darfst du auch KV-Stellen annehmen, die dann eben befristet sind.

1https://www.lehrerforen.de/thread/6004-durch-die-staatspr%C3%BCfung-gefallen/?postID=61118#post61118
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